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Jürgen Oelkers

Öffentlichkeit und Bildung: Ein künftiges
Mißverhältnis?*

Zusammenfassung:

Der Aufsatz legt folgende These zugrunde: Die liberale Öffentlichkeit des 18. Jahrhunderts

legitimierte den Gedanken einer allgemeinen Bildung, die aber im 19. Jahrhundert zunehmend

staatlich organisiert wurde, in dieser Organisationsform seit der Reformpädagogik in die Krise

geriet und schwerwiegende Akzeptanzprobleme hervorbrachte. Die These wird an den drei

Entwicklungsstellen historisch rekonstruiert und mit dem Bildungsmonopol des Staates konfron¬

tiert. Als Prognose ergibt sich aus der Analyse, daß die öffentlichen Aufgaben der allgemeinen

Bildung in Zukunft eher zu-, als abnehmen, für diesen Zweck aber eine Liberalisierung der

staatlichen Verschulung erforderlich erscheint. Die (weltweiten) Krisensymptome der Gegenwart,
einschließlich der Psychologisierung der Öffentlichkeit selbst, lassen sich kaum anders bewälti¬

gen.

Das Thema „Öffentlichkeit und Bildung" ist für die Pädagogik nicht irgend¬
eines. Es berührt ihren Ort in der modernen Gesellschaft und zugleich die

zentrale Frage, wie jedermann ohne Einschränkung durch Geburt oder

Geschlecht an das allgemeine Wissen der Zeit herangeführt und auf das

politische Gemeinwesen vorbereitet werden kann. „Politisch" ist das Gemein¬

wesen in einem wichtigen Sinne dort, wo es öffentlich ist, also dem Prinzip der

diskursiven Auseinandersetzung folgt; jede öffentliche Auseinandersetzung ist

auf den Austausch von Gründen bezogen, für die Wissen und Kompetenz
reklamiert werden müssen; mindestens den stabilen Hintergrund eines Ver-

stehensreservoirs für diesen Zweck liefert die allgemeine Bildung, so daß vor

allem in politischer Hinsicht ein starker Zusammenhang zwischen „Öffentlich¬
keit" und „Bildung" behauptet werden kann.

Dieser Zusammenhang schien den Theoretikern der Pädagogik so eminent zu

sein, daß Friedrich Schleiermacher schreiben konnte: „In der öffentlichen

Erziehung spiegelt sich der Charakter des Gemeinwesens ab" (Schleierma¬
cher 1957, S. 95). Das Gemeinwesen ist nur so gut wie sein Schulsystem oder

jede Verschlechterung der öffentlichen Erziehung ist ein Indiz für die

Verschlechterung der Gesellschaft. - Im Sinne dieses Gedankens hat in den

vergangenen 150 Jahren (weltweit) eine Verschulung der Gesellschaft stattge¬

funden, die die Idee der Bildung wirksam organisierte. Generationen von

Schulreformern sahen darin einen entscheidenden Fortschritt, der heute

Gegenstand einer entschiedenen Kritik ist (Illich 1984). Diese Kritik stößt

zunehmend auf Resonanz, weil sie effektvoll Idee und Wirklichkeit gegenein¬
ander ausspielen kann.

Empirische (Sochatzky 1988, S. 133ff.) und vor allem literarische Anzeichen

*

Eröffnungsvortrag auf dem 11. Kongreß der Deutschen Gesellschaft für Erziehungs¬
wissenschaft am 21. März 1988 in Saarbrücken (Heinz Rhyn und Esther

Hürlimann danke ich für bibliographische Hilfen).

Z.f.Päd.,34. Jg. 1988,Nr.5
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für eine wachsende Schulunlust, für einen Verdruß an der öffentlichen

Bildung, gibt es genug, so daß es lohnend erscheinen mag, der Frage
nachzugehen, ob nicht das ursprünglich so vielversprechende Verhältnis von

„Öffentlichkeit" und „Bildung" gerade pädagogisch in ein künftiges Mißver¬

hältnis umzuschlagen droht. Ich werde dieser Frage nicht wiederum empirisch
oder literarisch nachgehen, sondern in einer historischen Kritik, die sich mit

drei begrifflichen Relationen beschäftigt, von denen ich annehme, daß sie das

Problemfeld strukturieren. Zunächst werde ich darstellen, warum das Verhält¬

nis von Öffentlichkeit und Bildung seit dem 18. Jahrhundert im Zentrum der

pädagogischen Reflexion steht und was seine Eigenart ausmacht (1). Danach
beschreibe ich das Verhältnis von Staat und Schule, das im 19. Jahrhundert zu

Unrecht fast synonym geworden ist in dem Zusammenhang von Öffentlichkeit

und Bildung (2). Und abschheßend lege ich im Verhältnis von Individuum und

Gemeinschaft einige der Veränderungen dar, die seit Beginn des 20. Jahrhun¬

derts diskutiert werden und die Schulen vor völlig neue Aufgaben stellten,
denen nicht nachgekommen zu sein offenbar eine grundlegende Schulskepsis
befördern konnte (3).

Meine allgemeine These betont zunächst einen historischen Befund, dann ein

Dilemma und schüeßüch eine Orientierung: „Öffentlichkeit" und „Bildung" ist

schulgeschichtüch eher ein Mißverhältnis gewesen, aber ein erfolgreiches.
Allgemeine Bildung kann offenbar nur vom Staat finanziert werden, der sich

nicht wie eine liberale Öffentlichkeit handhaben läßt. Die Etatisierung der

Schule schränkte ihre Freiheit ein, aber ohne staatlichen Mäzen wäre das

Rechtsgut einer allgemeinen Bildung für jedermann nicht garantierbar gewe¬

sen. Aus diesem Dilemma gibt es nur dann einen Ausweg, wenn die

organisatorische Verknotung von Staat und Schule gelockert wird und neue

Verhältnisse definiert werden. Für diese Verhältnisse ist der Zusammenhang
von Öffentlichkeit und Bildung grundlegend.

1. Öffentlichkeit und Bildung

Der Ausgangspunkt des Problems findet sich in zwei politischen Entwürfen der

bürgerlichen Gesellschaft, nämlich in John Lockes Essay „Of Civil Govern¬

ment" (1679-1689) und Montesquieus „Esprit des lois" (1748). In beiden

Entwürfen wird die gesellschaftliche Funktion der Erziehung beschrieben,
doch jeweils grundverschieden: Locke bindet die Erziehung an das Haus und

damit an die „väterliche Gewalt" (paternal power), die aber nicht Willkür,
sondern Pflicht ist, Pflicht gegenüber dem Naturgesetz, welches die Autorität

verleiht und die pädagogische „power of commanding" rechtfertigt, die

ihrerseits mit der Minderjährigkeit der Kinder endet (Locke 1823, Bd. V.,
S. 367ff., 377ff.). Was für das Haus gilt, kann im Bereich des Gemeinwesens

nicht angenommen werden. Locke definiert die bürgerliche Gesellschaft

gerade so, daß in ihr jeder einzelne seine individuelle Gewalt aufgibt und der

Allgemeinheit übereignet (ebd., S. 387ff.). Nur so ist Rechtsfrieden mögüch,
denn der wird durch den allgemeinen Gesetzgeber garantiert, was umgekehrt
bedeutet, daß jedermann sich den Gesetzen so unterwirft, wie das öffentliche
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Wohl (pubüc good) der Gesellschaft es erfordert (ebd., S. 389). Niemand kann

sich in einer bürgerlichen GeseUschaft (civil society) den bestehenden Geset¬

zen entziehen (ebd., S. 394). Auf dieser (Hobbesschen) Linie unterscheidet

sich eben die Gesellschaft vom Naturzustand.

Erziehung, das zeigt Lockes Beschreibung der Bildung des Gentleman, dient

wohl der Ausrüstung für das öffentliche Leben einer Klasse (Locke 1823, Bd.

IX., S. 78ff. u. pass.), bleibt selbst aber privat1. Anders dagegen Montes¬

quieu, einer der beiden Meisterdenker des „neuen Geistes" der Aufklärung

(Mornet 1967, S. 32ff.): Er macht Erziehung zu einer Funktion der Regierung

(gouvernement), deren „Natur" dreifach verschieden sein kann, monarchisch,

despotisch und republikanisch (Montesquieu 1950, S. 10). Je nachdem,

welcher Natur die Regierung ist, unterscheidet sich die Erziehung grundle¬

gend. Die monarchistische Erziehung dient der Ehre (l'honneur), die despo¬
tische Erziehung der Furcht (la crainte) und nur die republikanische Erziehung
der Tugend (la vertu) (ebd., S. 39). Die „Gesetze der Erziehung" sind stets

relativ zum Prinzip einer Regierung (ebd., S. 54), doch nur in der Demokratie

erreichen sie moralisches Niveau, nämlich die Qualität einer „vertu politique"

(ebd., S. 45). Sie ist ein „renoncement ä soi-meme", also keine private Tugend,
sondern eine öffentliche Aufgabe. Doch die wird beschränkend definiert, als

„l'amour des loix & de la patrie" (ebd., S. 46).

Die moderne Verfassung der Gesellschaft kann nicht länger auf Erbfolge oder

bloßem Terror basieren, sondern muß politische Freiheit durch Gewaltentei¬

lung regeln, repräsentative Prinzipien der Demokratie begründen und für eine

Kontrolle der Macht sorgen, wie Montesquieu in seiner Analyse der

englischen Konstitution deutlich machte (ebd., S. 207ff.). Eine solche riskante

Verfassung setzt auf den begrenzten Konflikt, der Zustimmung zum Ganzen

verlangt und dieses Ganze zugleich kontrolliert. Nur noch Meinung, öffentliche

Meinung, schrieb David Hume 1740 (Hume 1882, S. HOL), kann eine

Regierung fundieren, aber weil diese Meinung ein empirisches Wechselspiel

ist, muß ein anderes Medium für Kontinuität sorgen, nämlich die Erziehung.
Sie besorgt, im Sinne von Montesquieu, eine ebenso einfache wie weitrei¬

chende Sache, nämlich „l'amour de la republique", ausdrücklich als „senti-

ment" und nicht als rationale Folgerung aus Erkenntnissen bezeichnet, damit

wirklich jedermann, der erste wie der letzte Mann des Staates, daran teilhaben

kann (Montesquieu 1950, S. 54). Liebe zur Republik nämlich bedeutet, in

einer Demokratie, Liebe zur Gleicheit.

Robert Mauzi hat in seiner Geschichte der Glücksideen im 18. Jahrhundert

gezeigt, wie der Gedanke von Montesquieu am Ende dieses Jahrhunderts

immer mehr Platz griff. Die Erziehung transformierte sich in ein nationales

Problem und wurde „patriotisch". Ihre Theorie, die Pädagogik, beschrieb dann

nicht mehr ein Mittel des individuellen Fortschritts und des persönlichen
Glücks, sondern ein Mittel des Fortschritts der Gesellschaft und des kollekti¬

ven Glücks (Mauzi 1967, S. 570ff.,575).Damit ist mehr gemeint gewesen, als

nur die gefühlsmäßige Verpflichtung auf den Nationalstaat; es ging um die

Bildung dessen, was Montesquieu den esprit general nannte (Montesquieu
1950, S. 412), und diese Bildung ist seit Mitte des 18. Jahrhunderts schulförmig
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begründet worden. Ich nenne nur ein bekanntes Beispiel, den Plan „öffentli¬
cher Studien", den La Chalotais 1763 vorlegte und der den

„
Unterricht einer

Nation" vor allem als Unterricht in den Wissenschaften projektierte. Dieses

Projekt ist eines der Schulen, die aber von der vertu politique nicht unabhängig
werden, sondern diese überhaupt erst richtig herausbilden sollen, nicht als

sentiment, sondern als Kompetenz (La Chalotais 1771, S. 11,15f., 41 ff.). Das

Schulprojekt setzte Schulkritik voraus, die La Chalotais in drei Richtungen

spezifizierte, als Reform des Curriculums (ebd.,S. 17ff.), Professionalisierung
der Lehrerschaft (ebd., S. 25 ff.) und Neuorientierung der Unterrichtsmethode

(ebd., S. 54ff.). Unter diesen Voraussetzungen kann das Schulprojekt gelin¬

gen, jedoch nur, wie es schon deutlich hieß, wenn die „Privaterziehung" der

Eltern und die „offentüche der Schulen" in einem fruchtbaren Wechselver¬

hältnis stehen (ebd., S. 33). Die „väterliche Gewalt" über die ganze Erziehung
ist kein Thema mehr, weil Erziehung das Haus verläßt und zu einer öffentlichen

und damit politischen Aufgabe wird. Diese Aufgabe aber kann nicht durch

Gefühlsübereinstimmung gelöst werden, sondern hängt vom Wissen und

Können ab, das sich nicht mehr privat vermitteln läßt.

La Chalotais hat auch in der deutschen Diskussion Wirkungen erzielt,
mindestens der Art, daß nach Erscheinen der Übersetzung (1771) verstärkt

über Sinn und Wert öffentlicher Erziehung gestritten wurde (in der gebotenen
nationalen Differenz; vgl. allgemein Bödeker 1987). Den Konsens der

Befürworter faßte Philipp Julius Lieberkühn 1785 so zusammen: „Die
öffentliche Erziehung wirkt mehr, als irgend etwas, auf den Charakter eines

Volkes... Was in den öffentlichen Schulen... gelehrt und betrieben wird, das

geht am sichersten in alle Zweige der Bürgerüchen Gesellschaft über"

(Lieberkühn 1785, S. 4f.). „Bürgerlich" wurde jedoch sehr oft als Synonym
für lebenspraktisch gelesen und dann der gelehrten Bildung entgegengesetzt

(Resewitz 1787, S. 12ff.), die sich nicht pragmatisch begrenzen läßt. Der

Preußische Minister von Zedlitz etwa lobte 1776 die Basedowschen Kupfer¬
tafeln dafür, daß mit ihnen besonders wirksam die offentüche Elementarbil¬

dung besorgt werden könne, welche auf die Arbeiten des Bürgers und die

Aufgaben der „Societe civile" ziele (Zedlitz 1776, S. 28f.), diese Grenze aber

zugleich auch respektiere.

Öffentliche Bildung wurde schon zu diesem Zeitpunkt häufig mit dem Staat

assoziiert, so daß Ernst Christian Trapp 1792 im Revisionswerk fragen
mußte: „Was ist denn für Hoffnung, daß sich die öffentlichen Schulen je dem
Einfluß der Staatsgewalt werden entziehen können?" (Trapp 1792, S. 11).
Doch das war oblique gefragt, denn schädliche Gewalt hat der Staat nur

aufgrund der nicht vollzogenen Trennung von der Kirche (ebd., S. 19f.); seine

Schulen sind also nicht richtig öffentlich, weil sie nicht richtig staatlich sind.

Auch Trapp argumentiert dafür, wie viele andere Autoren, daß der Staat die

Schulen unterhält, eine besondere Verantwortung für die Alphabetisierung der

„niedern Volksklassen" trägt, nur formale Aufsicht ausüben soll (so schon La
Chalotais 1771, S. 45f.), den Schulen ihre pädagogischen Freiheiten läßt und

Privatunterricht gestattet (Trapp 1792, S. 25f.). Andere Texte aus dieser Zeit

gehen noch weiter und fordern sogar freie Konkurrenz im Bildungsbereich
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(Über die Frage, 1789), also eine entschiedene Mc/if-Etatisierung der öffent¬

lichen Bildung.

Die Diskussion am Ende des 18. Jahrhunderts ist so relativ offen, weil auch

institutionell noch wenig entschieden ist. Die häusliche Erziehung wird

zuungunsten der öffenthchen verteidigt (Beneken 1788), ja selbst La Chalo¬

tais' Prinzip des wissenschaftlichen Unterrichts wird ebenso oft unterstützt wie

verworfen (vgl. nur Schlosser 1785, S. 132ff.). In dieser Lage ist wichtig,
worauf sich die Entwürfe der öffentlichen Erziehung beziehen, auf den Staat

oder tatsächhch auf die Öffentlichkeit. Trapp definierte, daß „öffentlich... oft

nichts weiter (bedeute), als woran Jeder Theil nehmen darf. Oeffentüche

Schulen in dieser Bedeutung wären also diejenigen, zu welchen jedem, der das

lernen wollte, was da gelehrt würde, der Zutritt offen stünde" (Trapp 1792,
S. 4). Damit hieße „öffentlich" so viel wie jedermann offen und wäre, bloß

formal bestimmt, unterschätzt.

Der Begriff durchläuft im 18. Jahrhundert einen rasanten Bedeutungswandel
(Habermas 1962, S. 28ff.; Hölscher 1979, S. 81 ff.), der einen neuen,

politisch-sozialen Kontext zum Ausdruck bringt: Öffentlichkeit wird der

moralische Gegenbegriff zu Geheimnis (Feuerbach 1821, S. 86ff.; Welcker

1841, S. 256ff.; vgl. Hölscher 1979, S. 10,123,124ff.) und avanciert zu einem

unbegrenzten Prinzip, dessen Einschränkung als illegitim begriffen wird, ohne

den Arkanbereich der Politik total auflösen zu können. Aber die gesellschaft¬
liche Moral stellte sich zunehmend auf ein neues Prinzip ein, das liberale

Prinzip des Offenlegens der Gründe von Handlungen, soweit diese politische
Relevanz erhalten und Gegenstand einer „öffentlichen Meinung" (Garve
1802) werden. „Öffentlichkeit" wird damit zugleich mehr und anderes als

„Gesellschaft" und „Staat", nämlich deren kritisches Publikum (Riedel 1768,
S. 51 ff., 60) oder das politisch-soziale Medium ihrer Resonanz und Legitimi¬
tät, an dem jeder teilnehmen kann, sofern er die Bedingungen diskursiver

Auseinandersetzung erfüllt (Hölscher 1979, S. 83 ff.).

Diese Bedingungen mögen der „Gelehrtenrepublik" der Aufklärung entnom¬

men sein (ebd., S. 140ff.), aber sie haben Bedeutung für die gesamte

bürgerüche Gesellschaft. Kant hat in der Aufklärungsschrift von 1784 den

öffentlichen und den Privatgebrauch der Vernunft unterschieden und dabei den

Privatgebrauch nicht, wie es die Begriffstradition nahelegen würde, auf das

Haus oder die Familie bezogen, sondern, in einem überraschenden Schachzug,
auf das bürgerliche Amt, welches aus Gründen der Zweckmäßigkeit
beschränkt werden kann, wenn es die staatlichen „Geschäfte" erfordern (Kant
1968, Bd. L, S. 56). Dies darf mit dem öffentücüen Gebrauch der Vernunft

nicht geschehen, denn der richtet sich an das „Publikum", also an die „Welt"

(ebd., S. 57) oder die lesende und argumentierende Öffenüchkeit. Kant bindet

damit den öffentlichen Gebrauch der Vernunft an Bildung oder gar an

Gelehrsamkeit, denn vor ein poütiscües Publikum kann nur treten, wer der

Macht der Argumente gewachsen ist und seinerseits für Aufklärung sorgen
kann (ebd., S. 55)2. Diese öffentliche Vernunft setzt „uneingeschränkte
Freiheit" voraus (ebd., S. 57), ist aber abhängig von vorgängiger Bildung und
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also von einem sozialen Privileg (Hölscher 1979, S. 80, 88ff., 141; Engel-

hardt 1986, S. 60ff.).

Damit ist ein Paradox formuüert, denn „Offentücükeit" wird durcü iure

Bedingung der Bildung beschränkt, wäbrend sie selbst als unbeschränkt

(allgemein) definiert werden muß. Ähnlicü paradox ist aber auch der

Bildungsbegriff, auf den die Offentücükeit bezogen wird: „Bildung" wird

exklusiv verstanden, nämlicü von den Erwartungen des üterariscüen Publi¬

kums ber, beansprucbt zugleicü aber allgemeine Geltung, insofern jedermann,
die recbte Scüulung vorausgesetzt, „Bildung" und damit, für dieses Denken,
ein entscheidendes Signum des Humanen erwerben kann. Icü komme auf

diesen Zusammenüang zurück, weil er sich auch über die Paradoxien binaus

formulieren läßt und dann für das Thema von zentraler Bedeutung ist.

An dieser Stelle bleibt zunächst festzuhalten: „Öffentlicü" meint nicüt bloß,
wie im juristischen Sprachgebrauch des 17. und 18. Jahrhunderts zunehmend

üblicü, ein Synonym für „staatücü" (Martens 1969, S. 32ff.), ist aber aucü

nicüt einfacü die Bezeicünung für eine „persona publica" (Hölscher 1979,
S. 75), die im staatlicüen Bereich ein Amt versieht. Die Theorie Kants soll

vielmeür den zwanglosen, aber an Niveau gebundenen Austauscü von

Argumenten in allen den Angelegenheiten begründen, die die Vernunft in

öffentücüem Gebrauch erfordern. „Offentücükeit" gilt fortan als diskursives

Medium, in welcüem sicü poütiscüe oder sonstige Meinungen bilden können,
oüne staatücüer Beaufsicütigung zu unterliegen. Umgekehrt beansprucbt die

kritiscbe Offentücükeit Kontrollaufsicüt über die staatlicüen Handlungen,
oüne bloß die Interessen des Gemeinwesens zu tbematisieren, wie dies in der

antiken respublica der Fall gewesen ist (Rosenberg o.J., Sp. 636). Modern und
neu ist der Ansprucü, die Interessen unter dem Gesicütspunkt allgemeiner
Vernunft öffentlicü erörtern und entscüeiden zu können. Diese Wendung3 üat

entscüeidende Folgen für das Programm allgemeiner Bildung, das unabhängig
wird von utilitären Verwendungszusammenüängen. „Bildung" läßt sicü nun-

meür auf eine zunehmend konkretere, jedocü zugleicü vage bleibende

Institution bezieüen, nämlicü die bürgerücüe Offentücükeit. Nur unter dieser

Voraussetzung kann Bildung allgemein und uneingeschränkt bebauptet wer¬

den. Sie ist nicht mehr, aber das wird zu einem Hauptkonfükt in der Pädagogik
(Blankertz 1985), reduzierbar auf Braucbbarkeit oder die Erziehung des

„geschäfftigen Bürgers" (Resewitz 1787, S. 15f.).

Moral und Politik, scürieb Wieland 1798 (Wieland 1799, S. 331 ff.), sind

öffentlicü geworden, docü damit aucü Erzieüung und Bildung, die eine

kulturelle Dynamik auslösen, von der Wieland üoffte, sie werde dem

„Fortgange der Kultur zur Humanität" dienen (ebd., S. 331). Wie immer die

öffentücüe Bildung auf solcüe Globalziele reagieren mag, sie ist als pädagogi-
scüe Voraussetzung definiert für das, was öffentücüe Meinung üeißen kann

(eine stets umstrittene Größe; vgl. nur Ranke 1832; Burckhardt 1988,
S. 284f.; Hölscher 1979, S. 114f.; Luhmann 1971). Diese Rückversicherung
gilt um so mehr, da „öffentlicü" kein normativer Recütsbegriff sein kann

(Martens 1969, S. 36ff.). Er zeigt nur das diskursive Prinzip der bürgerlicüen
Gesellschaft an, zu dem allerdings die sich entwickelnden Bildungsinstitutio-
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nen in eigentümücüer Spannung stehen. Das läßt sich am Verhältnis von Staat

und Schule gut verdeutücüen.

2. Staat und Schule

1797 veröffentücüte Heinrich Stephani einen „Grundriß der Staatserziehungs-
Wissenscüaft", in dem, auf der Linie Kants4, „öffentliche Erziehung" von der

Vervollkommnung des Menscüen üer definiert wurde. Unter öffentücüer

Erzieüung sei zu versteüen der „Inbegriff von Staatsanstalten, um den

Menschen, die zu ihrer Bestimmung nöthigen Kenntnisse und Fertigkeiten zu

verschaffen" (Stephani 1797, S. 29). Diese Staatserzieüungswissenscüaft inter¬

essierte den preußiscüen Minister von Massow, der einen Kommentar zu

Stephani abfaßte, welcber sicü zu der These äußerte, daß die öffentücüe

Erzieüung im Interesse des Staates sei, weil dieser die Höüerbildung der

Menscüheit zu besorgen babe (ebd., S. 31). Dies zugestanden folgerte von

Massow, daß dann aber der Staat nicüt bloß „die Rolle eines frommen

Ratbgebers" übernebmen könne, der die Scüulen einfach nur unterhält,
sondern daß ihm die volle Aufsicht zu übertragen sei. Anders als Stephani

porträtierte der preußische Minister den künftigen „Staatspädagogen als

Gesetzgeber und in der Eigenschaft eines Werkzeugs der vollziehenden und

aufsehenden Macht", mithin als Beamten, der hoheitsrechtliche und staatstra¬

gende Funktionen übernommen hat (Massow 1800, S. 92f.).

„Staatserziehungswissenschaft" oder „Staatspädagogik" ist in den ersten

Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts ein oft gebrauchtes Schlagwort (vgl. nur

Zachariä 1802; Pölitz 1806; auch Voss 1799, S. 90ff. u. pass.; staatsrechtücü

scüon Scheidemantel 1775, S. 198f.), das anzeigte, wie in der pädagogiscüen
Diskussion immer mehr „öffentlicü" mit „staatücü" gleicügesetzt wurde, oüne

Kants Distinktion des öffentücüen und des Privatgebraucüs der Vernunft zu

beacbten5. Die Haupteinsicüt der Recütfertigungsüteratur lag darin, daß nur

staatücüe „Erziehungsanstalten" eine „allgemeine Bildung" im Sinne des

Menschheitszwecks würden besorgen können (Krug 1810, S. 58f., 73ff.). Im
Sinne dieses „Allgemeinen", schrieb Wilhelm Traugott Krug 1810, ist

Erziehung unteilbar, so daß auch die Erzieüungsanstalten nur „einartig" (ebd.)
sein können, weder unterschieden nach sozialen Ständen noch nacü dem

Gescülecüt (ebd., S.75ff.). Dieses Jahrhundertprogramm übernahm nach und

nach tatsächlich der Staat, so daß ein Bildungsmonopol entstand, das die

Schule der Aufklärung als Anstalt des Nationalstaates organisierte.

In der Obhut des Staates prosperierte die Schule und profitierte auch,
mindestens materieü, die sie begleitende pädagogische Reflexion. Dafür gibt
es eine Reihe von sozialgeschichtlichen Daten (vgl. nur Wehler 1987,
S. 478 ff.), die alle darauf verweisen, daß und wie sich allmähücü ein effizientes

und sozial akzeptiertes System allgemeiner Schulbildung entwickelte. Das

staatücüe System war, innerüalb der Grenzen seiner Prämissen, erfolgreich,
weil es, unter dem Schutz der staatlicüen Scüulpfücüt, eine Reihe von

Problemen lösen konnte. Ich nenne nur, als langfristig wirksame Trends: Die

Vermittlung elementarer Bildung für jedermann, die, von der Alphabetisie-
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rung an, iür Niveau allmäüücü steigern konnte; die Umstellung der Gratifi-

zierung von Privileg auf Leistung, nicüt zuletzt aucü in der Eütebildung; die

innere Differenzierung des Systems, das auf eine spezieller werdende Nacü-

frage reagieren konnte; die Ausbildung und materielle Absicüerung der

Leürer, die den Aufbau einer Profession erlaubte; und scüüeßücü die

Entwicklung einer internen Facüöffentücükeit, die sicü von den didaktiscüen

Problemen der Scbulfäcüer her aufbaute und strukturierte6.

Das wachsende Erfolgsbewußtsein artikulierte sicü in Standesforderungen,
zuneümend aucü öffentlicü oder politiscü und nicüt zuletzt international, im

Räumen des imperialen Wettbewerbs der Nationalstaaten bis 19147. 1904, zur

Weltausstellung in St. Louis, erscbien eine komplette, statistiscü abgesicherte
Darstellung des deutseben Unterrichtswesens (Lexis 1904), die ein geschlos¬
senes, üocüspeziaüsiertes und offenbar leistungsfäüiges System bescürieb, das

sieb vollständig an die staatücüe Trägerscüaft angepaßt üatte. Dabei ist

Öffentlichkeit keine Zielgröße, die sieb organisatoriscü oder didaktiscü nieder¬

schlagen würde. Bildung wird verengt auf Sc/zu/bildung, auf einen staatlicüen

Lehrplan, der kanonisch angibt, was unter „Bildung" fällt und was nicht. Ein

wesentücüer Effekt ist die Verlagerung auf den staatlicüen Abschluß, der die

Voraussetzung wird für soziale Karrieren. Alternativen, und sei es nur der

Scüulorganisation, konnten sicü nicüt dureüsetzen (vgl. Jenkner 1985) und

wurden naeü 1850 auch zunehmend weniger diskutiert.

Woher aber dieses formidable Vertrauen in die Organisationskraft des Staates,
das sich für Pädagogen ja keineswegs nur staatstüeoretisch begründen läßt?

1851 forderte der Friedberger Seminardirektor Wilhelm Curtmann immerhin

„Unterrichtsfreiheit für die Eltern", und zwar mit der bemerkenswerten

Begründung, daß die nivellierende und zentralisierende Scüulorganisation
ersetzt werden müsse durcü individuelle Formen und eine lokale Scüulöffent-

ücükeit (Curtmann 1851, S. 18ff.)8. Das staatücüe „Kommando" über die

Scüulen (Wuntschli 1845, S. 22ff.) stieß auch bei anderen Autoren auf

Widersprucb, aber zumeist nur, um die staatücü unterüaltene, jedoeü „selb¬

ständige Stellung" der Schule zu begründen (ebd., S. 24), eine relative Illusion,
die mit dazu beigetragen hat, die Option für den Staat als selbstverständücü

erscüeinen zu lassen. Tatsächlicü entstand naeü innen eine durcüaus überale

Fachkommunikation, die jene Lehrplanarbeit leistete, welche eine staatücüe

Scüulaufsicüt allein nicüt zustandebringen könnte. Neben der materiellen

Absicherung der Lehrer und der allmähücüen Loslösung von der kircüücüen

Aufsicüt liegt in dieser Verfachlichung sicüer ein starkes Motiv für die

Fixierung aucü der pädagogiscüen Reflexion auf die Staatsscüule in der zweiten

Hälfte des 19. Jaürüunderts.

Aber es bedurfte doch auch wirksamer Legitimationen nach außen hin, um ein

historisch so unwahrscheinücües Modell wie das einer immer dieüter werden¬

den Verstaatlichung der öffentücüen Bildung plausibel erscheinen zu lassen.

Die wiebtigste Recütfertigung operiert nun charakteristischerweise nicht mit

Bildung und Offentücükeit, sondern mit Brauchbarkeit, wenngleich auf

schultypiscüe Weise: Die staatücüe Scüule und nur sie rüste für das spätere
Leben aus (so sebon Villaume 1793, S. 171ff.; vgl. Oelkers 1988a), weil sie
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die institutionelle Garantie für die Vermittlung desjenigen Wissens und

Könnens übernehmen kann, das für die Zukunft der Gesellscbaft als notwendig
eracütet wird. Diese Leistung kann das Lernen in der alltägücüen Lebenswelt
nicüt meür erfüllen, aber sie kann aucü von keiner anderen Institution erbracht

werden. Das Argument war überzeugend, obwoül oder weil es nicüt kontrol¬

liert werden konnte, denn tatsächlich büeb immer unklar, was genau der

Nutzen der Scbule für das Leben sein würde, wenn meür beüauptet wurde als

nur die Eröffnung gesellscüaftücüer Karrieren durch Bildungsabscblüsse.

Gleicüwohl entwickelte sich ein erstaunlich stabiles System, das sich unter der

staatlicüen Aufsicüt, jedocü aucü im Scüutze einer üoüen sozialen Akzeptanz,
eigenwillig organisieren konnte. Die Schutzzonen erlaubten eine Expansion
und Differenzierung, die weitgehend inneren Vorgaben folgten und so für eine

relativ starke Kontinuität sorgten. Ein Lehrer aus dem 19. Jahrüundert würde

eine üeutige Scüule erkennen können, wenn er erst seine ästüetiscüen

Dissonanzen abgelegt bat. Die Entwicklung des Scüulsystems bezog sicü

weitgeüend auf sicü selbst und die Verschulung der Gesellschaft war durch

Kritik nicht wirkücü tangiert, wenigstens solange nicht als wirksame Alterna¬

tiven, vor allem solche der Lernmedien, nicht zur Verfügung standen.

Man kann aus dieser eigenartigen Tatsacüe eine Scülußfolgerung funktionaler

Art zieüen, die keine Scüulkritik übersehen sollte: Ein wesentücüer Effekt der

gesellscüaftücüen Entwicklung des 19. Jaürüunderts ist die Korrelation von

öffentlicher Bildung mit spezialisierten Institutionen gewesen, die nicüt

beliebig zur Disposition steüt. Die Schule ist kein Betriebsunfall des unglück-
licüen 19. Jaürhunderts, sondern eine spezialisierte Agentur, die auf einen

evolutionären Wandel reagiert hat, der nicüt rückgängig zu machen ist. Hier

liegt nun eine ganz andere Legitimation nahe als die mit dem üöcüst

zweifelüaften Nutzen der Schule für „das Leben". Zugleich wird auch

Schulkritik begründeter möglicü, oüne illusionär werden zu müssen.

Der Ausgangspunkt ist ein evolutionärer Wandel: Je komplexer und differen¬

zierter moderne Gesellscüaften werden, desto weniger können sie sicü über

lebensweltücües Lernen allein vermitteln. Die Distribution des Wissens und

Könnens übernehmen pädagogische Agenturen, die Zeit binden und Lernen

didaktisieren können. Schulen sind damit eo ipso dem Alltagsleben entfrem¬

det, weil sie sich nicht meür an den Notwendigkeiten sozialer Milieus

orientieren können, sondern ihre Hauptaufgabe an den Konfigurationen der

aUgemeinen Kultur ablesen, zumal solcüen, die wissenschaftsnah definiert

werden. Dieser Grundzug gilt, wenngleich in unterschiedücüer Ausprägung,
für den gesamten Bereicü allgemeinbildender Scüulen; er ging aucü dann nicüt

verloren, als eine starke Scüulkritik einsetzte, von der nocü zu sprecüen sein

wird. Die Scüule überlebte diese Kritik, obwohl sie zur Dauererscbeinung
wurde, weil die Kritik den entscüeidenden Punkt der Verscüulung nicht

wirkücü traf.

Daran kann man ablesen, wie seür die Schule unter staatücüer Obbut gegen
offentüche Kritik abgescbirmt ist. Wicütiger aber ist die Einsicüt, daß sie iure

Funktion nicüt einfacü aufgeben kann, wenn sie mit radikalen Alternativen

konfrontiert wird. Das System kann nicht seinen eigenen Untergang herbei-
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fübren, und das begrenzt jede Scüulkritik. Andererseits fragt sich, ob dieses

weitgebend selbstregulative System vernünftig ist. Um diese Frage kreist die

Scüulkritik vorneümücü, und sie ist berechtigt, wenn man einige Differenzen

beacbtet: „Vernunft", das war bei Kant zu lernen, ist kein Gottesterm,
sondern ein regulatives Prinzip, das nur öffentlich wirksam ist9. Jeder

theoretiscbe und praktiscüe Ansprucü auf Geltung - Waürüeit und Macüt -

steüt unter Widerruf, weil keiner irrtumsfrei formuliert werden kann, aber

jeder öffentlich gerechtfertigt oder verworfen werden muß. Das gilt nie total,
aber im Prinzip.

Die öffentücüe Bildung ist dabei für den Gebrauch der Vernunft von

eigentümücüer Bedeutung, die sicü nicht in Paradoxien erscüöpft. Jeder

Bildungskanön kann unter Berufung auf die Vernunft bestritten werden, da

sich jede Selektionsentscheidung als Irrtum herausstellen kann. Aber Bildung
ist zugleicü das Medium dieser Kritik, denn jedes Argument ist an Verstebens-

voraussetzungen gebunden, die nur mit Hilfe öffentücüer Bildung erworben

werden können. Das gilt aucü für die Scüulkritik, die die staatücüe Organisa¬
tionform bestreitet, ohne sich von der Bildungsbedingung ibrer eigenen
Diskussion lösen zu können. „Bildung" bemißt sich an der Argumentations¬
kultur, nicüt meür an dem einüeitücüen Profil des „Gebildeten". Die

Subjektivierung der Bildung ist vielfach möglicü, iure öffentücüe Funktion

üingegen nicüt. Nur deswegen läßt sicü nocü von „allgemeiner Bildung"
sprecüen. Sie muß, weil sie öffentlicü ist, im Prinzip jedermann zugänglicü
sein.

Die kritiscüe Beurteilung der Scüulentwicklung in den letzten 150 Jaüren üat

also mindestens zu beachten, daß die Funktion öffentücüer Bildung erfüllt sein

muß, wenn sie - die Kritik - stattfinden soll. Aber sind dafür Schulen

erforderücü? Und müssen dies Staatsscüulen sein? Auf diese Fragen gibt es

zwei Antworten, von denen ich eine schon berührt habe: Das Schulsystem steht

in einem sozialgeschichtücü starken Sinne nicht zur Disposition, nicht aus

bösem Willen, sondern weil es die Funktion öffentücüer Bildung institutionell

besetzt hat. Doch das ist nur das Ausgangsdatum für eine Theorie, die mehr tun

muß, als lediglich eine pragmatische NichtVermeidbarkeit zu konstatieren.

Hierfür ist eine Ideaüsierung erforderücü: Scüulen sind gekoppelt an öffent¬

ücüe Bildung, nicüt etwa an ein staatliches Monopol. Abstrahiert man von

dieser Praxis, dann läßt sich über die Koppelung von Schule und Bildung
folgendes sagen: Schulen, dieser Begriff sehr weit genommen, sind dadurch

definiert, daß sie Bildungsangebote oberhalb der alltägücüen Erfahrung
macüen, die auf eine didaktiscüe Initiation des Wissens und Könnens bezogen
sind; zugleich sorgen sie institutionell für eine Kontinuität des Lernens, die im

Alltag einer Medienkultur immer weniger gegeben ist. Damit dienen Schulen

nicht einfach „dem Leben", sondern dem Aufbau eines anspruchsvollen
Verstehenshorizonts. Für diese Aufgabe gibt es derzeit keine funktionalen

Äquivalente zur Schule.

Von diesem Idealtypus her wären Schulen zu rechtfertigen, freilicü ist diese

Recütfertigung mit einer entschiedenen Bedingung für die Praxis verbunden,
nämücü daß Schulen tatsächlicü für öffentücüe Bildung sorgen und nicht bloß
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Lehrplantraditionen fortsetzen. Öffentlichkeit wäre so zugleicü Adressat und

Kontrolünstanz für schuüsche Bildung. Unter dieser Bedingung kann aucü die

staatücüe Trägerschaft neue Formen entwickeln; sie kann sozusagen in iure

Experimentierpüase treten. Daß es ein staatüches Monopol gibt, hängt mit

historischen Entscheidungen zusammen, die auch anders möglicü gewesen

wären, wie ein internationaler Vergleicü rascü zeigen könnte; keineswegs
kommt darin, wie die früüe Recütfertigungsideologie immer behauptet hat

(vgl. Harnisch 1812, S. 34f., 65f., u. pass.; Krüger 1818, S. 109ff.), eine

höhere Vernunft zum Ausdruck. Vernunft ist nicht an höhere Wesenheiten

gebunden, etwa die Subjekte der Geschichtsphilosophie; Schulen dienen daher

nicht der „Menscüüeit", dem „Volk" oder gar der Gescüicüte selbst, sondern

einfach der Organisation von Bildung. Daß diese Funktionsbestimmung nicht

trivial ist, zeigt die pädagogische Diskussion über „Kind" und „Gemeinschaft"
zu Beginn des 20. Jaürüunderts.

3. Individuum und Gemeinschaft

Der Aufbau und die Kritik des modernen Scüulsystems entsteüen zur gleicüen
Zeit und durcüaus in Abhängigkeit voneinander. Aber „Schulkritik" meinte im

19. Jahrhundert, von wenigen Ausnahmen abgesehen, die Initiation von

Reform, also die Verbesserung der Schulen und nicht deren Abschaffung10. Sie

war lange Zeit die Kritik der Lehrer und der Schulverwaltung, nicht die Kritik

der Öffentlichkeit. Das änderte sich am Ende des Jahrhunderts, als die

staatücüe Scüule einem stärkeren externen Reformdruck ausgesetzt wurde,

der an mancüen SteUen in einen radikalen Zweifel überging. Die Kritik betraf

nicht so sehr die Staatücükeit als die innere Organisationsstruktur der Scüule,
iür autoritäres Erfolgsmodell aus dem 19. Jaürhundert. Dafür gibt es eine

Indizienkette, die wiederum viel mit Öffentlichkeit zu tun hat, nämlicü die

Schulkritik, die in Permanenz Mediziner und Naturwissenscüaftler vornehm-

lich dem Preußischen Gymnasium gegenüber vorgetragen haben und die das

bürgerücüe Publikum der Wilhelminiscüen Ära durcüaus beeindruckt bat. Icü

gebe hierfür nur einige Stichworte, die dokumentieren sollen, was öffentliche
Kritik an der Organisationsform „Schule" zwischen 1885 und 1914 heißen

konnte: Die „Überbürdung" der Schule mit zuviel und einseitigem Lehrstoff

(Preyer 1887; Kraepelin 1897), die gemessen an den Entwicklungsgesetzen
der Physiologie und Psychologie falsche Lehrmethode (Preyer 1887), die

medizinisch bedenkücüe „Nervenhygiene" der Schule (Griesbach 1895), die

Fixierung auf einen gegenüber den Fortschritten der Naturwissenschaften

rückständigen Lehrplan (Mach 1886) und immer mehr auch das allgemeine
„Schulelend" oder die Unterdrückung der „Persönlichkeit" des Kindes durcü

die nivellierende Schule (Ostwald 1909, S. 29, 44)11.

Viele der dort gegebenen Stichworte sind nicüt neu, aber sie werden erstmalig
einer größeren Offentücükeit präsent gemacüt und wirken hier intensiver als in

der Fachkommunikation der Lehrer. Das Großstadtpublikum und nicüt zuletzt

die üterariscüe Öffentüchkeit haben freilich Einstellungen zur Voraussetzung,
die in der pädagogischen Auseinandersetzung erst spät registriert wurden und
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dann aucü nocü seür lange nur unter der Frage, wie sie schulförmig zu machen
wären. Zentral ist hier das veränderte Bild des Kindes, das sich vor aUem

psychologiscü und ästüetiscü definierte und ein aufgeschlossenes Publikum

erreicbte. Neu, radikal neu, war an diesem Bild, daß das Kind rein für sicü,

unabbängig von einem bestimmenden Allgemeinen, verstanden (und erzogen)
werden sollte. Die kindücüe Individuaütät erscüien nicht mehr nur romantisch,
damit letztüch gebunden an einen christlichen Kosmos, sondern in empirischer
Einzigartigkeit, freiücü verdicütet zu einem ästüetiscüen Bild. Das Kind sollte

in seiner Entwicklung verstanden werden, autobiographisch und nach dem

Modus der „Einfühlung".

„Einfühlung" ist um 1900 eine psychologische und zugleich eine ästhetiscüe

Kategorie12, die sich auf ein Bild des Kindes beziehen konnte, das zunächst

ganz außerbalb der zeitgenössischen Pädagogik entstand. Der Germanist

Alfred Biese etwa skizzierte 1893 das Kind vom rein metaphorischen Leben in

der Phantasie her (Biese 1893, S. 17ff.), um so den Abstand zum Rationalis¬

mus der Erwacüsenen deutüch zu machen. Dieser Abstand impliziert eine

Kluft des Versteüens: „Dem Kinde ist nur das Kind verständlich" (ebd., S. 19),
weü der „Kinderglaube" die „Identität von Sein und Schein" behaupten und

darin leben kann, „welcbe der abstrabierende Verstand scheidet" oder deren

Vertauschung dem Rhetoriker als kühne Poesie oder dem nüchternen

Verstandeskritikus als sinnlose Phrase erscheint" (ebd., S. 20/21)13. Das

Anderssein des Kindes und aucü des Jugendücüen wurde zu einem populären
Mythos, der Eingang in die Literatur der Jahrhundertwende fand und auf diese

Weise die Erziehungs- und Scüulkritik verstärkte, sie aber auch anders

wendete (vgl. Bünger-Kohn 1986; zu unterscheiden etwa von Calvet 1930).
Rainer Maria Rilke hat dies 1902, in seiner Besprechung von Ellen Keys

„Das Jahrhundert des Kindes", so ausgedrückt: Die Erwacüsenen beschneiden

das Kind in seinem „Recht: zu sein". Die „Individualität" der Kinder wird

geringgeschätzt, „man geht mit ihnen um, als ob sie nichts eigenes hätten und

entwerthet ihnen die tiefen Reichthümer, aus denen sie leben, um ihnen dafür

Gemeinplätze zu geben... Und die Schule setzt nur fort, was die Eltern

begonnen haben. Sie ist ein systematischer Kampf gegen die Persönücükeit"

(Rilke 1902).

Das waren neue Töne, die aucü in der pädagogischen Diskussion Geüör

fanden, so daß Reformkonzepte entstanden, die mit einer entscüiedenen

Kindorientierung begründet wurden (Gläser 1920, Gläss 1961), welche sich

etwa in der Literatur- und Kunstpädagogik nachdrückücü bemerkbar macbte

(Wilkending 1980). Die neue Kinderpsychologie leistete dabei wirksame

Unterstützungsarbeit, etwa wenn James Sully das „Kind als Künstler"

porträtierte (Sully 1903, Ch. IX), Theodule Ribot die „schöpferiscbe
Püantasie" des Kindes beschrieb (Ribot 1902, Kap. 2) oder Alfred Binet die

Besonderheit der kindüchen Wahrneümung untefstricü (Binet 1890). Die

„Individualität" des Kindes wurde auf diesem Wege zu einer ansprucüsvollen
Größe, die nur aus sich üeraus verständücü scüien und damit eine ganz neue

Kritik an der Scüule erlaubte. Dieser Kritik lag der Gegensatz von Individuum

und Institution zugrunde, der mit literarischer Wucüt und zugleich mit
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psychologischer Sensibiütät - äußerst öffentlichkeitswirksam also -

vorge¬

bracht wurde.

Gleichzeitig entstand ein anderer pädagogischer Mythos, nämlicü der der

Gemeinschaft; dieser Mythos betonte nicht die Singularität des Subjekts,
sondern die Einheit der Sozietät, in der, um Hugo Gaudig (1920, S. 22ff.) zu

zitieren, ein „höüeres Subjekt", eine Wesenheit „zweiten Grades", zum

Ausdruck komme. Auch die Scüule erscüien nun als „Gemeinscüaft", so daß

Konzepte denkbar wurden, die staatücü-rationale Scüule als „Gemeinschafts¬
schule" zu überwinden (zusammenfassend Paulsen 1926, S. 85ff.). Die Schule

sollte zu einer „eigenwilligen und eigenlebigen" Gemeinscüaft werden (ebd.,
S. 98), damit zu einer „Vorschule der Politik" (ebd., S. 102), was linke und

recüte Positionen gleichermaßen betonten. Diese Schule der werdenden

Gesellschaft, wie Fritz Karsen (1921) schrieb, werde nicht primär durch Ziele

und Inhalte oder durch den Lehrplan, sondern durch die „Triebkräfte der

lebendigen Gemeinschaft" selbst bestimmt (ebd., S. 38).

Daß der Glaube an die „Gemeinschaft" sich in der Polarisation der Weimarer

Pädagogik nicht selbst politisierte, spricht für einen starken Mythos, der mit

harten Dichotomien operieren konnte. „Gemeinschaft" stand hier gegen

„Gesellschaft", so wie „Kultur" gegen „Zivilisation" steüen konnte; docü diese

Formeln verdeckten zugleicü, was damit preisgegeben wurde, nämlich das

bürgerlicü-überale Verständnis von „Öffentlichkeit" und „Bildung", das sich

im Einüeitsdenken der „Gemeinscüaft" nicht herstellen läßt, weil hier die

Differenzen begradigt werden, die für jede Offentücükeit konstitutiv sind.

Offentücükeit lebt vom Unterschied der Argumente und Persönücükeiten, der

Mytüos der Gemeinscüaft vom Motiv der Verscümelzung; diese Verschmel¬

zung kann psychologisch und ästhetisch gedacht werden, als Gruppenerlebnis
oder soziale Inszenierung, nicht jedoch politisch im diskursiven Verstand.

Daraus ergibt sich, wenngleich verdeckt, eine innere Nähe zum Mythos des

Kindes, denn in beiden Fällen beschneidet die Mythisierung den öffentüchen

Raum. Beide Konfigurationen setzen das klassiscüe Verhältnis von Individuum

und Gemeinschaft außer kraft, denn dieses vermittelt sich nicht mehr

öffentlicü, sondern privat, als Rekurs auf die „Entwicklung" des Kindes oder in

einer kleinen, vorbürgerücüen Sozietät, die sicü naeü außen abschirmen kann

und einen Inselstatus einnimmt (Hohmann 1966). Das soziale Band wird nicht

mehr durch Diskurs und Vertrag gestiftet, sondern durch das private Gefühl, in

poütiscü aggressiven Konzepten der Gemeinschaftserzieüung aucü durcü das

Ressentiment (Oelkers 1988b), niemals aber durcü das, was Kant den

öffentücüen Gebraucb der Vernunft genannt hatte. Entsprechend kann die

öffentücüe Bildung abgewertet werden.

„Individualität" wird am Beginn des 20. Jaürüunderts zu einer ansprucüsvollen
Größe, unabhängig von einem bestimmenden Allgemeinen; doch diese

radikale Kritik durchzuführen, fehlten die pädagogischen Denkmittel, so daß

die LeersteUe besetzt wurde, und zwar wiederum mit einem paradoxen

Konzept: „Persönücükeit" kann nur in „Gemeinscüaft" erzogen werden, aber

„Gemeinschaft" wird so definiert, daß sie der persönücüen Freiheit widerstrei¬

tet. Zur gleichen Zeit wurde an ganz anderer Stelle, die nicht die Aufmerk-
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samkeit der Pädagogik fand, sicütbar, wie fragwürdig diese ganze Konstruktion

ist, wenn man „Individuaütät" wirkücü unvoreingenommen pädagogiscü
begreift, sie nämlicü einem zeitücüen Gescüeüen aussetzt, dessen Ergebnis
nicht absehbar ist, wenigstens nicht von der Erziehung. Daß Pädagogisierung
Verzeitlichung bedeutet, hat Henri Bergson gesehen, der die individueUe

„Persönücükeit" aus dem beständigen Aufbau der Erfahrung her verstand, als

unablässigen Wandlungsprozeß, der sich nicüt wiederüolen, aber auch nicht

abscbüeßend strukturiert werden kann (Bergson 1921, S. 12ff.). „Erzieüung"
wäre so „Schöpfung des Selbst durch sich selbst" (ebd., S. 13), eine Idee, die

heute unter dem Sticüwort autopoiesis breite Publizität findet (vgl. Oelkers

1987).

Damit ist ein gewisser Abscbluß erreicüt, der folgendes Resümee erlaubt: Die

klassische Theorie der Bildung ist als üterarisch-ästhetiscüe Selbstformung
gedacht worden (Bruford 1975), unabhängig von einer staatlichen Institution

Schule, die keineswegs als die ideale Organisationsform für die Idee der

Bildung angesehen wurde14. Dieser Konnex änderte sich in der poütiscüen
Definition von Öffentlichkeit, die zunäcüst keinen staatüchen Zugriff, sondern
nur eine allgemeine Aufgabe begründete. Doch diese Aufgabe wurde mehr

und mehr staatüch definiert und entsprechend organisiert. Auf der anderen

Seite blieb „Bildung" eine widerständige Größe, einfach weil Selbstformung
nicht institutionaüsiert werden kann15. Genauso wenig aber können Schulen zu

intim definierten Lebensgemeinschaften werden, denen jede öffentücüe

Legitimation abhanden gekommen ist. Die Sprengkraft dieser beiden Konzep¬
te - Individuaütät und Gemeinscüaft - zeigte sicü erst in der Scüulkritik des 20.

Jaürüunderts, die mindestens darin recht hat, daß sie die abnehmende Kraft

jener Formen der Verschulung registriert, die zu sehr auf den Lehrplan und zu

wenig auf die öffentlicüen Funktionen der Bildung zugescünitten waren.

Damit wird Öffentlichkeit, in einem bestimmten Sinne, zum entscbeidenden

Bezugspunkt für allgemeine Bildung: Als Selbstformung ist Bildung ein

innerer, gleicbsam privater Vorgang, aber das darf nicüt nur psycüologiscü
verstanden werden. Von „Bildung" läßt sicü vollständig nur sprecüen, wenn

die andere Seite mitbedacht wird, die Initiation in öffentücüe Formen des

Wissens und Könnens (Oelkers 1985, S. 79ff., 109ff.). Auf dieser Seite

kommt der Scüule, wie immer sie organisiert sein mag, eine ganz entscüeidende

Funktion zu, nämlicü ein Bildungsangebot zu machen, das oberhalb der

alltägücüen Lebenswelt üegt und also bereitstellt, was dort nicht gelernt
werden kann. Nur so ist, in modernen Gesellschaften, Wissen allgemein
verfügbar zu halten, gerade in Einsicht einer radikal verzeitücüten Subjekti¬
vität. Organisierte Bildung ist nur Initiation, nicht Abschluß. Die Organisation
selbst ist auf unterschiedücüe Weise möglicü, ohne daß ein MonopoÜst tätig
sein muß. Aber das bloße Gegenteil, ein Überales Marktmodell, üat im Bereicü

allgemeiner Bildung vermutücü enge Grenzen, so daß die klassiscüe Frage sicü

nicüt von selbst erledigt: Wie ist mit dem Staat Schulreform zu machen, wenn

der, der reformieren soll, zugleich für den Unterhalt und die Aufsicht sorgt?
Die Antwort kann nur sein, daß Schule zunächst und grundsätzücü als

öffentliche Aufgabe begriffen werden muß, aber Offentücükeit nicüt identisch

ist mit den Interessen und dem Handeln des Staates.
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Eine repubükanische Demokratie verlangt eine vertu politique und das

bedeutet, „Erziehung" kann nicht auf Haus und Familie oder deren Substitute

in der romantiscben Gemeinschaft beschränkt werden. Diese epochale Erwei¬

terung des Erziehungsbegriffs, von der auch alle Verschulung abhängt, ist aber

nur dann sinnvoll, wenn die vertu des Bürgers repubükanisch verstanden wird,

als öffentücüe Kompetenz und nicüt als privates Gefüül. Gerade die neuere

Pädagogik tut sicü schwer mit dieser Forderung, doch Kindorientierung und

Gemeinscüaft, so wicütig sie für die praktiscüe Arbeit sein mögen, themati¬

sieren höchstens die Psychologie der Offentücükeit (und dies euer negativ; vgl.
Sennett 1976), aber nicüt diese selbst. Sie in das richtige Verhältnis zur

Bildung zu setzen, wäre die Aufgabe der Zukunft.

Anmerkungen

1 Locke spricht 1690 vom „Gesetz der öffentlichen Meinung", das darin besteht,

unterhalb der Ebene des Gesetzes Lob und Tadel auszuhandeln, soweit dies nur mit

„Billigung der Öffentlichkeit" geschehen kann (Locke 1981, Bd. I, S. 444ff.).
Hierfür muß erzogen werden (ebd., S. 446), vor allem, um „verkehrte Ideenver¬

bindungen" zuvermeiden (ebd., S. 502), ohne daß Erziehung schon eine öffentliche

Aufgabe wäre.

2 Kant läßt offen, wie der „allgemeine" oder der „öffentliche Wille" zustande kommt

(Kant 1968, Bd. XI, S. 147, 150) darin Rousseaus volonte generale folgend

(Hölscher 1979, S. 142ff., 144ff.), den Patrick Riley (1986) zu Recht als

Endstadium einer „transformation ofthe devine into the civic" beschrieben hat. Das

Grundproblem blieb auch bei Rousseau theologisch, nämlich ein allgemein Gutes,

das mehr ist als die bloße Summe oder Aggregation der „private goods and ills"

(ebd., S. 209).
3 Es geht, so Kant im Vorwort der „Kritik der reinen Vernunft" 1781, um die „freie

und öffentliche Prüfung" aller Urteile und Ansprüche, die nicht einfach durch

Macht oder Tradition gelten sollen (Kant 1968, Bd. III, S. 13, Anm.). Und das ist

ausdrücklich praktisch gesagt, denn Gerechtigkeit, die Hauptmaxime jeder Moral,

kann nur noch „öffentlich kundbar gedacht werden" (Kant 1968, Bd. XI,

S. 244).
4 Ausführlich beschreibt Stephani die „Staatserziehungswissenschaft" in seinem

„System der Öffenthchen Erziehung" (2. Aufl. 1813), welches auch das Verhältnis

zu Kant klärt (Stephani 1813, S. 4ff., 7ff.). „Öffentliche Erziehung" wird vom

Zweck der Menschheit (ebd., S. 5, 6) her verstanden und dieser Zweck besteht im

vernünftigen Zusammenspiel von „Sittlichkeit und Glückseligkeit" aller Menschen

(ebd., S. 7). Nur darum, „die positiven Bedingungen des Menschheitszwecks zu

erfüllen" (ebd., S. 39), hat der Staat ein Recht „in Beziehung auf öffentliche

Erziehung" (ebd.), denn das „Wollen" in Bezug auf den Menschheitszweck hegt

„innerhalb des gemeinschaftlichen Rechtsgebiethes" und „so ist auch jeder Staat

befugt, die Erziehungzu einer öffentlichen Angelegenheit zu machen" (ebd., S. 39,

40).
5 Auch Herbarts origineller Vorschlag einer freiberuflichen Tätigkeit von Erziehern

(Herbart 1968, S. 62ff.), die zugleich „häuslich und öffentlich" sein würde (ebd.,
S. 64), stieß auf keine Resonanz, weil er allzu sehr auf die Berufsgruppe der

Hauslehrer zugeschnitten war und die Entwicklung hin zum Lehrerbeamten nicht

antizipierte.
6 Für diese Strukturierung gibt es eine wichtige Quelle, nämlich die von CarlNacke,



594 Jürgen Oelkers: Öffentlichkeit und Bildung

August Lüben, Friedrich Dittes und anderen herausgegebenen „Pädagogischen
Jahresberichte für Deutsche Volksschullehrer", die zwischen 1846 und 1909 in mehr

als sechzig Bänden erschienen sind (Pädagogische Jahresberichte, 1846ff.). Sie

gaben jeweils die neuesten Trends in der Fachdiskussion wieder, einschließlich der

neu erschienenen Fachliteratur. Aus diesen Berichten geht deutlich hervor, daß sich

die Fachöffentlichkeit primär fachdidaktisch verstand. Nur hier entsteht Struktur

und professionelle Kontinuität, so daß dann auch Resultate publiziert werden

konnten (vgl. Kehr 1888ff.).
7 Hierfür gibt es ein interessantes Indiz, nämlich die Weltausstellungen, auf denen seit

1851 die Industriestaaten ihren ökonomischen und kulturellen Entwicklungsstand
einer internationalen Öffentlichkeit präsentierten (vgl. Kroker 1975). Spätestens
seit der Wiener Ausstellung 1873 waren damit auch pädagogische Leistungsschauen
verbunden, die die nationalen Fortschritte der öffentlichen Erziehung anzeigen
sollten. Dabei wurden, wie ein Schweizer Beobachter schrieb, vor allem die

Entwicklungsunterschiede registriert, um so die Differenzen im Wettbewerb zu

markieren, aus denen sich Forderungen für den Ausbau der nationalen Erziehungs¬
systeme ableiten ließen (Rambert 1875, S. 144). Der Beobachter betonte nicht

zufällig die Autonomie des „öffentlichen Unterrichtswesens", das nicht ein

Appendix der Industrie, sondern „eine Welt für sich" sei und auch „als solche

betrachtet sein" wolle (ebd., S. 145).
8 Das schloß eine staatliche Assekuranz" der Schule nicht aus (Curtmann 1851, S.

52), um Vergleichbarkeit gewährleisten zu können, nicht zuletzt im Blick auf die

Lehrerausbildung (ebd., S. 53ff.). Hier findet Curtmann im übrigen deutliche

Worte gegen die „radikalen" Tendenzen der Lehrerseminare, die mit staatskonfor¬

men Argumenten kritisiert werden (ebd., S. 57f.).
9 Es ist nicht einfach die „Vermittlung von Politik und Moral", der das kantische

Prinzip der Öffenthchkeit dienen soll (Habermas 1962, S. 127ff.), sondern „Öf¬
fentlichkeit" wird als Medium der Vernunft verstanden. Das bedeutet zugleich
auch, daß es unabhängig von Öffentlichkeit keine Vernunft geben kann; „Vernunft"
ist keine Privatsache, so daß es einen „Privatgebrauch" der Vernunft eigentlich nicht

gibt.
10 Ein frühes Beispiel ist anonym 1787 in Leipzig erschienen („Warnefried oder Über

die Verbesserung alter Schulanstalten"). Mindestens die Liste der Schul-„Mängel"
(ebd., S. 5ff.) ist für die Folgezeit prototypisch: Es gibt keinen Plan, was die Schule

leisten soll, die Schule hat nicht das rechte Material (ebd., S. 20), behandelt die

Schüler verkehrt (ebd., S. 21 f.) und muß zugleich die Fehler auf die Arbeit der

Lehrer zurückführen (ebd., S. 36ff.).
11 Im westlichen Ausland gibt es ähnhche Tendenzen, wenngleich sie sich anders

begründen, etwa wenn Herbert Spencer 1861 die liberale Pädagogik vom Kinde aus

formulierte oder wenn in Frankreich die Pädagogik der Revolution eine eigene
Tradition erlangte (Dumesnil 1883). Konzepte demokratischer und öffentlicher

Erziehung sind hier viel leichter möglich (vgl. Dewey 1905; Lavisse et.al. 1907). Die
frühe deutsche Pädagogik des 19. Jahrhunderts spricht an manchen Stellen wohl von

„liberaler Denkungsart" (Scheffner 1812, S. 161), aber nur im Blick aufHumanität

und Publizität, nicht etwa bezogen auf das Kind. Pädagogisch ist „liberal" oft

deckungsgleich mit nationalliberal (und der entsprechenden bürgerlichen Natio¬

nalerziehung; vgl. nur Jachmann 1812a, Hillebrand 1818).
12 „Einfühlen" wird als „Gefühlsübertragung" - als Phantasie - beschrieben (Witasek

1904, S. 133), in der das erlebende Subjekt „die psychischen Tatsachen, die es in das

Objekt verlegt, mit Evidenz als selbst erlebte ansehen kann" (ebd.). „Einfühlung"
ist zugleich aber eine Kategorie der psychologischen Ästhetik, um die „Resonanz
der Ahnlichkeits-Associationen" beim ästhetischen Erleben zu erfassen (Stern
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1898, S. 80). Johannes Volkelt hat 1917 pädagogische und ästhetische Einfühlung
auf der Linie von zweckgerichtet und zweckfrei unterschieden. Der Mythos des

Kindes entsteht weit mehr durch ästhetische als durch pädagogische Einfühlung.
13 Biese hat seine These durch Studien über die Entwicklung des „Naturgefühls" im

Mittelalter und in der Neuzeit wohl vorbereitet (Biese 1888). Die beiden wichtigsten

Antipoden sind dabei Rousseau und Goethe, wobei die Auflösung der Natur in

„Empfindung" Goethe zugeschrieben wird (ebd., S. 322ff., 371ff., 381). Ein

solcher Pantheismus steht hinter dem Bild vom Kind, das Biese entwirft.

14 Die literarische Kritik an den Schulmeistern und ihrer Organisation ist zahlreich und

hält sich im ganzen 19. Jahrhundert, von Schummels „Spitzbart" (1779) bis zu

Ludwig Noiress „Schulmeister-Krankheiten" (1874, S. 207-232). Daß Schulen

etwas mit Bildung zu tun haben, ist so keineswegs selbstverständhch und kann auch

als nachträgliche Professionstheorie verstanden werden, die sich nicht zuletzt gegen

den Augenschein behaupten mußte.

15 Die „Berücksichtigung" der Individualität ist natürlich seit dem Pietismus immer als

„Erziehungsregel" behauptet worden (Jachmann 1812b, S. 212), aber doch stets

unter dem Gesichtspunkt einer höheren „Einheit", sei es der „Humanität" oder der

„Nationalerziehung" oder beider (ebd., S. 213).
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Abstract

Education and the Public Sphere

The author elaborates a historical thesis with systematic implications: In the late 18lh Century liberal

intellectuals developped the concept of liberal education, a general formation for everybody
without restrictions due to tradition or social class. During the 19"1 Century liberal education was

increasingly organized by the State, - a System that has been criticized by the movement of

progressive education since the end of that Century. The analysis leads to the prediction that public
education will become more important in the future, but it will be necessary to liberalize State

control of the school system. Otherwise it will be difficult - if not impossible - to manage the

increasing problems of the educational system (worldwide), including the ongoing psychological
privatization of the public itself.
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